
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.2011 (GVBI. I S. 46,180).  
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

2 Textliche Festsetzungen  
 

2.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: Innerhalb der Flächen für Sport- und Spielanlagen mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz sind zulässig: 
1. Ein Sport- und Fußballplatz (Rasen- oder Kunstrasenplatz, 60mx90m) 
2. Ein Kleinspielfeld (17mx24m) 
3. Eine Leichtathletikanlage 
4. Vereinsheim (mit Schank- und Speisewirtschaft einschl. Außenbestuhlung ) 
 

2.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB: Innerhalb der durch Baugren-
zen bezeichneten Flächen ist ein Vereinsheim mit max. einem Vollgeschoss und einer 
Grundfläche von max. 600 m² zulässig. 

  
2.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO: Das Niveau des Sport- und 

Fußballplatzes wird auf 299 m ü NN festgesetzt. Eine Abweichung von + 0,5m ist zulässig. 
 

2.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Gehwege, Stellplätze und Stellplatzzufahrten i.S. von unter-
geordneten Nebenanlagen sind mit Rasenkammersteinen, Schotter oder Pflaster zu befesti-
gen. 
 

2.5 Anpflanzung von Laubbäumen gemäß Plankarte: Es sind Hochstämme der folgenden Arten 
mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm (3xv., m.B.) zu pflanzen: 
 
Acer campestre – Feldahorn 
Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn 
Carpinus betulus – Hainbuche 
Quercus robur – Stieleiche 
Quercus petraea – Traubeneiche 
Fraxinus excelsior – Esche 
Sorbus aucuparia – Eberesche 
 

 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  

 
3.1 Für Einfriedungen zulässig sind Drahtgeflecht, Streckmetall und Stabgitter bis zu einer Höhe 

von 2,0 m über dem gewachsenen Boden. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzu-
halten. Hiervon ausgenommen sind Ballfangzäune. 
 

3.2 Für Stützmauern sind ausschließlich Gabionenwände zu verwenden. 
 

 
 
 
4  Nachrichtliche Übernahme n 

 
4.1 Nach der „Satzung zum Schutz der Grünbestände“ der Stadt Königstein im Taunus vom 

15.02.2010 sind Laubbäume und Ginkobäume mit einem Stammumfang von mehr als 120 
cm und Nadelbäume mit einem Stammumfang von mehr als 140 cm sowie mehrstämmige 
Bäumen, bei denen mindestens  ein Einzelstamm (Teilstamm) den Stammumfang von 60 
cm überschritten hat, geschützt. Der Stammumfang wird in einer Höhe von 1 m über Erdbo-
den gemessen.  
Die Beseitigung von geschützten Bäumen bedarf der Genehmigung der Stadt Königstein im 
Taunus. Gleiches gilt für Handlungen oder Maßnahmen, mit denen auf Wurzel-, Stamm- 
oder Kronenbereich dieser Bäume derart eingewirkt wird, dass ihre Lebensfähigkeit beein-
trächtigt wird und ihre Beseitigung notwendig wird. 
 

4.2 Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden subsidiär durch die 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Königstein im Taunus ergänzt.  
 
Gem. Stellplatz- und Ablösesatzung vom 23.06.2008 gilt (Auszug): 
 
§ 5 Abs. 1: Stellplätze und ihre Zufahrten sind mit Pflaster, Rasengittersteinen oder anderen 
luft- und wasserdurchlässigen Belägen (einschl. Unterbau) zu befestigen. Ausnahmen sind 
zulässig, wenn die Gefahr der Verschmutzung von Grundwasser besteht. 
 
§ 5 Abs. 2: Nach höchsten 5 Stellplätzen in einer Reihe ist mindestens ein einheimischer 
standortgerechter Laubbaum mit einer offenen Baumscheibe von mindestens 4 qm zu pflan-
zen und zu unterhalten.  

 
 
 
 
5  Hinweise  

 
5.1 Gem. § 20 HDSchG: Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies 

dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

5.2 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone III der Trink-
wassergewinnungsanlagen Tiefbrunnen „Braubach I-V“ der Stadt Kelkheim, Main-Taunus-
Kreis. Die Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 20.01.2003 (StAnz. 11/2003 S. 1167) 
sind zu beachten.  

 
 
 
 
 

Verfahrensvermerke:  
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

___.___.______ 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

___.___.______ 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

 

___.___.______ 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

___.___.______ 

___.___.______ 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

___.___.______ 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

___.___.______ 

___.___.______ 

  

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Stadt Königstein im Taunus, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Stadt Königstein im Taunus, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  
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